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 Veröffentlicht am 29.09.1987

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §131 Abs1;

BAO §184 Abs1;

Rechtssatz

Eine formell nicht abgeschlossene Buchhaltung begründet allein noch keine Schätzungsberechtigung bzw

Schätzungsverp8ichtung, sofern andere Buchhaltungsunterlagen die Richtigkeit der Bilanzansätze gewährleisten oder

es zumindest ermöglichen, die Bilanzansätze zu berichtigen.
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